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den Franken. Aber 1978 werden wir, wenn
der Fonds bis dahin unter 10 Milliarden ab-
sinkt, in eine kritische Zone kommen, weil
dann die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schritt gefährdet ist, wonach das Fondsver-
mögen mindestens die Flöhe einer Jahres-
ausgäbe haben soll. Es hängt natürlich auch
von der Entwicklung auf der Ausgabenseite
ab, wann dieser kritische Punkt erreicht
wird.

Für 7976 hat die A77F-Rommission hürz-
/ich dem Bundesrat den Antrag gesteht, au/
eine Rentenanpassung an die Teuerung zu
verzichten. Wann hommt die nächste Ben-
tenerhöhung?

Auf den 1. Januar 1977 wird es sicher eine
Rentenanpassung an die Teuerung geben.
1975 und 1976 dürfte die Geldentwertung,
wenn die Ruhe an der Preisfront anhält, zu-
sammen etwa 6 bis 7 % ausmachen. Wenn
in manchen Stellungnahmen die Empfeh-
lung der AHV-Kommission auf Verschie-
bung der Rentenerhöhung kritisiert wird, so
ist immerhin daran zu erinnern, dass in der
Geschichte der AHV noch niemals ein
Teuerungsausgleich von weniger als 8 %
vorgenommen worden ist.

7975 ist die 9. A/7F-Bevision /ä7Zig. Wird
sie wie die 5. Revision eine substantieZZe
Verbesserung der Renten bringen?

Allgemeine Rentenverbesserung wird sie kaum
mehr bringen. Bei der 9. AFIV-Revision liegt
der Hauptakzent eindeutig auf der Sicherung
des bisher Erreichten. Es muss eine neue
Lösung für die Beiträge der öffentlichen
Hand gefunden werden, die für Bund und
Kantone tragbar, anderseits aber auch für
die AHV zumutbar ist. Auch wenn der Bun-
desbeitrag wieder auf die früheren 15 %
der Ausgaben erhöht wird, klafft noch im-
mer eine Finanzierungslücke von einer hal-
ben Milliarde. Wir prüfen daher neben
neuen Einnahmen wie einer Ausdehnung
der Beitragspflicht auch Sparmöglichkeiten,
z. B. den Abbau von Ueberversicherungen
und die Entfernung gewisser sozial-politi-
scher «Fettpölsterchen». Es muss aber deut-
lieh hervorgehoben werden, dass es bei den
Einsparungen auf keinen Fall um den Ab-
bau bisheriger Grundleistungen geht.»

•avr Bw/Tücr/dw
Ich möchte Sie auch einmal etwas fragen
wegen meiner AHV. Ich habe einen Vetter,
der wie ich auf einem kleinen Gütlein schwer
gearbeitet und hie und da auch Gelegen-
heitsarbeiten verrichtet hat. Jetzt bekommt
er aber viel mehr Geld als ich von der AHV-
Kasse. Kann ich wohl anfragen, ob es mit
rechten Dingen zugeht, ich erhalte die Rente
seit vier Jahren.
Freundlich grüssend TJerr B. K.

Die or(7entZichen A 7/ F-R enten bemessen Ach
nach der TJöhe des' durchschniZtZichen 7a/?-

re.yeznbomme«,v aus allen 77ez'Zragv/a/zren. Zur
Anpassung an das heutige Lohnniveau wird
dieser 7a/zresdurc/zsc/znzZZ au/ 2d0 TVozenZ

au/gewer/et. FoZZten 5z'e aber aus verschiede-
nen Gründen zeitweise heine Beiträge be-
za/z/Z /zaben, so ist auc/z 7/zr Rentenanspruch
h/einer.
/m Fade 7hres Fetters muss angenommen
werden, dass er durch seine TVebenbeschä/Zi-

gungen besser verdient hat und entsprechend
mehr AF/F-Beiträge /ür ihn abgerechnet
worden sind. Wegen des dadurch erzz'e/ten

höheren durchschnittlichen Jahreseinhom-
mens erhä/Z er heute mehr A77F-Rente a/s

5ie.
ObwohZ " bei den A/7F-/>zsZanzen Berech-
zzungs/ehZer reZatzv seZten vorkommen, soZZ-

ten die Angaben au/ der Rentenver/ügung
/massgebendes durchschnittZiches Jahresein-
hommen/anrechenbare Beitragsdauer/ sorg-
/äZtig durchgeZesen werden. Bei begründeten
Zwei/eZn an der Richtigheit einer Fer/ügung
hann /eder Versicherte z'nnert 50 Tagen nach
FrhaZz der ZusteZZung Beschwerde bei der
zuständigen Rehursinstanz einreichen. Jede

A77F- Fer/ügung trägt den Fermerh «Bitte
Rückseite beachten», dort steht die söge-
nannte Rechtsmz'tteZbeZehrung, die 5ie unbe-
dingt auch lesen sollten. Denn eine /VichZbe-

achtung der Frist wegen Jhrer ZJnau/merh-
samhez'Z Zässt heinen Rehurs mehr zu.

W. 5., AFZF-ZweigsteZZe Zürich
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